
dann hat der Ministerrat den Innenminister zusammen mit den 
ehemaligen Mitgliedern der ehemaligen Stasi beauftragt, die Ak
ten der ehemaligen Stasi zu bewachen.

Eine Schlußbemerkung: Leider sieht es die Geschäftsordnung 
dieser Volkskammer nicht vor, ein schlecht vorbereitetes Gesetz 
an den Antraggeber wieder zurückzugeben. Das heißt, wir emp
fehlen der Volkskammer, diesem Gesetz zuzustimmen, und ge
ben dem federführenden Innenausschuß den Ratschlag, dieses 
Gesetz schleunigst denen, die es erstellt haben, wieder zurück
zugeben, damit es zu einer besseren Vorlage kommt. - Ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner :

Danke schön. Als nächster spricht der Abgeordnete Schu
mann - oh, da war noch eine Anfrage. Herr Abgeordneter, gestat
ten Sie eine Rückfrage?

(Brinksmeier, SPD: Ja, natürlich.)

Dr. Schreiber (CDU/DA):

Es handelt sich um eine Kleinigkeit, ich möchte die Frage 
trotzdem stellen: Gehe ich recht in der Annahme, daß Sie vor Ih
rem Diskussionsbeitrag keinen Duden konsultiert haben? Dann 
hätten Sie nämlich gesehen, daß der „einzelne“ immer klein zu 
schreiben ist. Ich sage das nur deshalb, weil Sie das polemisch 
verwendet haben, und diese Polemik war eine Luftnummer.

Brinksmeier (SPD):

Wenn es eine Luftnummer war, ist es zu meinem Schaden, und 
ich muß mich entschuldigen. Aber Sie haben Recht, ich werde im 
Duden nachschauen.

(Zuruf: Harald Schreiber weiß das.)

(Heiterkeit)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Wir können trotzdem - glaube ich - in der Debat
te fortfahren. Der Abgeordnete Schumann von der Fraktion der 
PDS hat das Wort.

Prof. Dr. Schumann für die Fraktion der PDS:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der vorliegende 
Gesetzentwurf betrifft eine dringend regelungsbedürftige Mate
rie. Leider war die Zeit kaum gegeben, um sich mit dem Gesetz 
gründlich zu befassen oder gar noch Experten zu konsultieren. 
Ich habe den Text erst heute am späten Vormittag bekommen.

Es ist zu begrüßen und im Sinne der Stärkung vor\ Rechts
staatlichkeit, daß wir aus der Lage herauskommen, wo wir solche 
Dinge mit speziellen Beschlüssen der Volkskammer statt durch 
Gesetz regeln.

Ich möchte zunächst drei positive Aspekte hervorheben: Er
stens: Bei der Zweckbestimmung wird der Schwerpunkt zu 
Recht auf den Schutz der personenbezogenen Daten aus dem 
Bereich des ehemaligen MfS/AfNS im Zusammenhang mit den 
rechtlichen Erfordernissen von Rehabilitierung und Strafverfol
gung geregelt.

Zweitens: Die Zuweisung der parlamentarischen Kontrolle 
über die Durchführung des Gesetzes an den Sonderausschuß 
der Kammer in § 4 Abs. 7 ist nicht allein zu bejahen, es ist beson
ders darauf aufmerksam zu machen, daß damit die Einordnung 
des Anliegens des Gesetzes in die Aufgabe auch der politisch

historischen Aufarbeitung gewährleistet wird. Und ich meine, 
das ist gut so und hat sehr viel mit der Zweckbestimmung zu tun.

Drittens: Es ist hervorzuheben die Bestimmung im §6 Abs. 1 
über das Verbot der Nutzung der relevanten Daten und Unterla
gen für geheimdienstliche Zwecke. Das ist zweifellos eine für die 
Zukunft außerordentlich wichtige Festlegung.

Probleme sehe ich in folgenden Punkten:

Erstens ist da zunächst die Frage der zentralen Deponierung 
nach §3. Das ist hier schon angesprochen worden, es sind auch 
schon Meinungsäußerungen vorgestellt worden. Ich sehe schon 
bei der technischen Abwicklung einer zentralen Deponierung - 
wenn unter zentraler Deponierung wirklich die Deponierung an 
einer Stelle verstanden werden sollte - große und schier unüber
windliche Probleme für den Schutz und die Sicherung der Daten.

Zweitens: Es sollte im Gesetz auch bezeichnet werden, welche 
rechtlichen Regelungen nun nach der Annahme eines solchen 
Gesetzes außer Kraft gesetzt werden müssen.

Drittens: Das angedrohte Strafmaß nach §9 Abs.2, das heißt 
die Möglichkeit, eine Geldstrafe - ich betone: eine Geldstrafe -, 
auszusprechen, wenn gegen Entgeld oder in der Absicht, sich 
oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädi
gen, eine solche Strafandrohung erscheint mir wirklich nicht an
gemessen, also die Reduzierung auf Geldstrafe oder auf die Mög
lichkeit einer Geldstrafe.

Viertens: Im §6 Abs. 3 muß klargestellt werden, wer antrags
berechtigt ist. Die Formulierung macht in diesem Zusammen
hang nicht deutlich, daß nur Gerichte und Staatsanwaltschaften 
selbst als Antragsteller in diesem Fall auftreten können. Dies wä
re zu präzisieren, zumal im Abs. 4 die Antragsberechtigung in 
anderer Hinsicht unmißverständlich geregelt ist.

Fünftens: Ich schlage vor, im § 7 Abs. 1 unmißverständlich zu 
formulieren, daß der Sonderbeauftragte Bürgern „auf ihren An
trag“ - es steht nur da „auf Antrag“ - schriftliche Auskunft unter 
den erwähnten Bedingungen gibt.

Sechstens: Höchst problematisch erscheint mir die Bestim
mung im § 10 Abs. 2, die eine Fortgeltung des Gesetzes nach Her
stellung der deutschen Einheit erwirken will.

Dieser Wille ist löblich, aber eine solche Absichtserklärung, die 
sich auf eine Zeit nach Ende der staatlichen Existenz der DDR 
bezieht, kann wohl kaum in ein Gesetz dieser Kammer gehören. 
Meines Erachtens sollte die Kammer in diesem Zusammenhang 
die Regierung beauftragen, für Regelungen im zweiten Staats
vertrag zu sorgen, die die Forderungen dieses Gesetzes und im
übrigen auch jene Erfordernisse der historisch-politischen Auf-____________
arbeitung hinreichend berücksichtigen, die Herr Gauck am Frei
tag hier ausführlich begründet hat. Und dies alles sollte im Ge
setz selbst verankert werden.

Da ich grundsätzlich dem Anliegen dieses Gesetzes zustimme, 
halte ich es für sinnvoll, der rechtlichen Prüfung die Priorität 
einzuräumen, und schlage vor, den Rechtsausschuß als feder
führend einzusetzen. Schönen Dank.

(Vereinzelt Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Als nächster erhält das Wort der Abgeordnete 
Haschke von der DSU.

Ich erlaube mir, Ihnen zwischenzeitlich mitzuteilen, daß das 
Präsidium gestern im Blick auf die Überweisung noch eine Än
derung beschlossen und zusätzlich vorgeschlagen hat, daß diese 
Vorlage an den Sonderausschuß zur parlamentarischen Kontrol
le der Auflösung des MfS/AfNS überwiesen werden soll, da der 
mit dieser Sache zur Zeit Erfahrungen sammelt und sicherlich 
kompetent ist, darüber mit nachzudenken. Ich wollte
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